
(2) Ergreift der bisher nicht berufstätige Ehegatte einen 
Beruf oder entschließt sich ein Ehegatte, sich weiter
zubilden oder gesellschaftliche Arbeit zu leisten, soll 
der andere in kameradschaftlicher Rücksichtnahme und 
Hilfe das Vorhaben seines Ehepartners unterstützen.

§ 11

Gegenseitige Vertretung 
Jeder Ehegatte ist berechtigt, den anderen in Angele
genheiten des gemeinsamen Lebens und der Familie zu 
vertreten. Aus Rechtsgeschäften, die in diesem Rahmen 
abgeschlossen worden sind, kann jeder Ehegatte in An
spruch genommen werden.

§ 12

Aufwendungen für die Familie
(1) Die Aufwendungen zur Befriedigung der materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse der Familie, d. h. der Ehe
gatten und der minderjährigen oder wirtschaftlich noch 
nicht selbständigen volljährigen Kinder, werden von den 
Ehegatten entsprechend ihren Kräften, ihrem Einkom
men und ihren sonstigen Mitteln durch Geld, Sach- und 
Arbeitsleistungen gemeinsam erbracht. Das gilt auch, 
wenn die Ehegatten vorübergehend getrennt wohnen.
(2) Ein nichtberufstätiger Ehegatte leistet seinen Bei
trag durch Arbeit im Haushalt und bei der Betreuung 
der Kinder. Ist ein Ehegatte nicht fähig, zu den Fa
milienaufwendungen beizutragen, hat der andere sie al
lein zu erbringen.
(3) Besitzt ein Kind oder ein Jugendlicher Vermögen, 
so ist von ihm unter Berücksichtigung der gesamten 
Verhältnisse der Familie ein angemessener Beitrag zum 
Familienaufwand zu leisten. Das gleiche gilt, wenn ein 
Jugendlicher bereits eigene Arbeitseinkünfte hat.
(4) Lebt ein Familienangehöriger außerhalb des gemein
samen Haushalts, so kann entsprechend den Bestim
mungen dieses Gesetzes Unterhalt in Geld gewährt 
werden.
Anmerkung: Ein Jugendlicher im Sinne dieser Bestim

mung ist ein Kind im Alter von 14 bis 
18 Jahren.

Eigentums- und Vermögensverhältnisse 
der Ehegatten

§ 13
(1) Die von einem oder beiden Ehegatten während der 
Ehe durch Arbeit oder mit Hilfe von Arbeitseinkünften 
erworbenen Sachen, Vermögensrechte und Ersparnisse 
gehören beiden Ehegatten gemeinsam. Den Arbeitsein
künften sind Einkünfte aus Renten, Stipendien oder 
ähnlichen wiederkehrenden Leistungen gleichzustellen.
(2) Jedem Ehegatten allein gehören die vor der Ehe
schließung erworbenen, die ihm während der Ehe als 
Geschenk oder als Auszeichnung zugewendeten und 
die durch Erbschaft zugefallenen Sachen und Vermö
gensrechte. Desgleichen sind Alleineigentum jedes Ehe
gatten die nur von ihm zur Befriedigung persönlicher 
Bedürfnisse oder zur Berufsausübung genutzten 
Sachen, soweit nicht ihr Wert, gemessen am gemein
schaftlichen Einkommen und Vermögen, unverhältnis
mäßig groß ist.

§ 14.
Von den Regelungen des § 13 abweichende Vereinba
rungen der Ehegatten sind zulässig. Sie sollen schrift
lich getroffen werden. Über Sachen des gemeinschaft
lichen Vermögens, die der gemeinsamen Lebensführung 
der Familie dienen oder überwiegend gemeinsam von 
ihr genutzt werden, können keine abweichenden Ver
einbarungen getroffen werden.

§ 15
(1) Verfügungen über Sachen und Vermögensrechte des 
gemeinschaftlichen Vermögens treffen die Ehegatten im 
beiderseitigen Einverständnis. Gegenüber Außen
stehenden kann jeder Ehegatte die Gemeinschaft allein 
vertreten. Über Häuser und Grundstücke können die 
Ehegatten nur gemeinsam verfügen.
(2) Für Verfügungen über Einlagen bei Sparkassen oder 
Banken gelten die Vorschriften des Sparkassen- und 
Bankverkehrs.

§ 16
Schuldenhaftumg

(1) Für persönliche Verbindlichkeiten eines Ehegatten 
haftet neben seinem persönlichen Vermögen auch das 
gemeinschaftliche Vermögen.
(2) Werden durch die Inanspruchnahme des gemein
schaftlichen Vermögens für persönliche Verbindlich
keiten die Interessen eines Ehegatten gefährdet, stehen 
ihm die Rechte auf vorzeitige Aufhebung der Vermö
gensgemeinschaft gemäß § 41 Abs. 1 zu.

Dritter Abschnitt 
Unterhalt bei bestehender Ehe 

§ 17
(1) Leben die Ehegatten getrennt, weil einer von ihnen 
oder beide nicht gewillt sind, die eheliche Gemein
schaft fortzuführen, so werden ihre Beziehungen durch 
die Tatsache bestimmt, daß trotz der Trennung die Ehe 
weiterbesteht. Die Regelung der Unterhaltsbeziehungen 
zwischen den Ehegatten folgt dem Grundsatz, daß die 
materiellen Lebensverhältnisse des unterhaltsberech
tigten Ehegatten und der bei ihm lebenden Kinder ihrer 
Lebensführung vor der Trennung entsprechen sollen.
(2) Unterhaltsberechtigt ist der Ehegatte, der wegen 
Alters, Krankheit, der Sorge für die Kinder oder aus 
anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich durch Ar
beit oder aus anderem Einkommen die Mittel zu einer 
den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Ehegatten 
entsprechenden Lebensführung ganz oder teilweise 
selbst zu verschaffen. Der Unterhaltsanspruch entsteht 
mit dem Eintritt seiner Voraussetzungen.
(3) Der Unterhaltsverpflichtete hat dem anderen, soweit 
er unter Berücksichtigung seiner eigenen Bedürfnisse 
und seiner sonstigen Verpflichtungen dazu in der Lage 
ist, diese Mittel oder einen entsprechenden Zuschuß als 
Unterhalt zu gewähren.

§ 18
(1) Ein Ehegatte, der mit der Trennung gegen die durch 
die Ehe begründeten Pflichten schwer verstößt oder 
durch einen solchen Verstoß dem anderen Anlaß zur 
Trennung gibt, kann Unterhalt nicht beanspruchen.
(2) Hat der unterhaltsberechtigte Ehegatte keinen Beruf 
erlernt, kann er für die Dauer einer Berufsausbildung 
Unterhalt fordern und darf nicht auf die Übernahme 
einer anderen Arbeit verwiesen werden.

§ 19
(1) Befindet sich ein Kind im Haushalt nur eines Eltern
teils, hat der andere den auf ihn entfallenden Anteil 
zur Deckung der Bedürfnisse des Kindes als Unterhalt 
zu gewähren. Die Gesamthöhe der Mittel zur Deckung 
der Bedürfnisse des Kindes bestimmt sich nach den 
Verhältnissen beider Ehegatten. Die Bestimmung des 
§ 12 Abs. 3 gilt entsprechend.
(2) Befindet sich ein Kind nicht im Haushalt der Eltern 
oder eines Elternteils, haben beide Eltern Unterhalt zu 
leisten.

§ 20
(1) Der Unterhalt ist in der Regel monatlich im voraus 
in Geld zu leisten. Unter Berücksichtigung der Einkom-
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